
A) Wichtige Informationen

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen
Name des Unternehmens: HDI Direkt Versicherung Aktiengesellschaft 
Sitz: Riethorst 2, 30659 Hannover
Handelsregister: Hannover HRB 58934

Die HDI Direkt Versicherung AG unterliegt der Aufsicht durch die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 
(Registernummer: VU-Nr. 5085)

Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens ist im In- und Ausland der Betrieb aller 
Versicherungszweige der Schaden- und Unfallversicherung, außer Schienenfahr-
zeug-Kasko und Transportgüter sowie zusätzlich Beistandsleistungen.

2. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung
Grundlage des Versicherungsverhältnisses sind die folgenden Bedingungen:

- „Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)“

Sie finden diese im Abschnitt D) dieser Kundeninformation

und
-  „Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) und Zusatz-

bedingungen für die Privaten HDI Haftpflichtversicherungen“ 

Sie finden diese im Abschnitt E) dieser Kundeninformation. Je nach versichertem 
Risiko gelten die Bestimmungen der Ziffern      bis      .

Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den Fall, 
dass Sie wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen 
Schadenereignisses, das einen Personen- Sach- oder Vermögensschaden zur Folge 
hatte, aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts 
von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden.

Der Versicherungsschutz, den wir Ihnen bieten, umfasst die Prüfung der 
Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche, bzw. den 
Ersatz berechtigter Schadensersatzansprüche, die an Sie gestellt werden. 

Wenn in Ihrem Vertrag weitere Personen mitversichert sind (Einzelheiten finden Sie 
in den BBR, Ziffern       ff, Abschnitt E) dieser Kundeninformation) treffen alle für Sie 
geltenden Bestimmungen auch auf die Mitversicherten zu. Die Ausübung der 
Vertragsrechte steht ausschließlich Ihnen als Versicherungsnehmer zu.

Die Entschädigungsleistung ist bei jedem Versicherungsfall auf die verein-
barten Deckungssummen begrenzt. Die maximale Gesamtleistung für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte der vereinbar-
ten Deckungssummen. Aufwendungen, die wir für Kosten erbringen, werden nicht 
auf die Deckungssummen angerechnet.

3. Beitrag und Einzelheiten zur Zahlung des Beitrags
Aus der Art der zu versichernden gesetzlichen Haftpflicht (z.B. als Privatperson, 
als Halter von Wassersportfahrzeugen) ergibt sich, welche Haftpflichtversicherung
Ihnen den nötigen Schutz bietet (= versichertes Risiko, z.B. Privat-Haftpflicht-
versicherung, Wassersportfahrzeug-Haftpflichtversicherung). Der Beitrag für das
versicherte Risiko berechnet sich nach dessen einzelnen Merkmalen (z.B. Single-
oder Familien- Haftpflicht, Motorstärke des Wassersportfahrzeugs) im Zusammen-
hang mit den von Ihnen gewählten Deckungssummen.

Eine Erweiterung Ihres Versicherungsschutzes durch den Einschluss zusätzlicher 
Leistungen (z.B. Paket „Sicherheit“ zur Privat-Haftpflichtversicherung) ist gegen 
Mehrbeitrag möglich.

Die HDI Privat-Haftpflichtversicherung erhalten Sie zum Kombi- Sparbeitrag, wenn 
Sie oder Ihr Ehepartner / eingetragener Lebenspartner / Partner in häuslicher 
Gemeinschaft eine Kfz-Versicherung für Pkw bei der HDI Direkt Versicherung AG 
abgeschlossen haben oder jetzt abschließen.

Es handelt sich grundsätzlich um Jahresbeiträge. Ausnahmen: Bauherrn- Haftpflicht 

und Jagd-Haftpflicht für einen Tagesjagdschein, hier werden einmalige Beiträge 
(Einmalbeiträge) berechnet.

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen 
nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Ist die Zahlung des Jahresbeitrages 
in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten 
Jahresbeitrages.

Der Folgebeitrag wird zum vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungs-
periode fällig.

Wenn Sie mit uns das Lastschriftverfahren vereinbaren, werden wir den Beitrag 
zum Zeitpunkt der Fälligkeit vom angegebenen Konto abbuchen. Bitte tragen Sie 
dafür Sorge, dass zu diesem Zeitpunkt eine ausreichende Deckung auf dem Konto 
gegeben ist.

4. Gebühren und Kosten
Zusätzliche Gebühren oder Kosten für die Antragsbearbeitung werden nicht 
erhoben. Vermittler sind nicht berechtigt, von Ihnen irgendwelche besonderen 
Gebühren oder Kosten für die Aufnahme des Antrags zu erheben.

5. Zustandekommen des Vertrags
Der Abschluss eines Versicherungsvertrags setzt zwei übereinstimmende 
Willenserklärungen voraus. Der Versicherungsvertrag kommt somit durch Ihren 
Antrag und die Übersendung des Versicherungsscheins bzw. einer Annahme-
erklärung durch uns wirksam zustande, sofern Sie Ihre bereits abgegebene 
Vertragserklärung (beispielsweise in Form des ausgefüllten Versicherungsantrags) 
nicht wirksam widerrufen (Einzelheiten zum Widerrufsrecht siehe unter 6.). 

Der Versicherungsschutz beginnt dann zum beantragten Zeitpunkt, es sei denn 
wir weisen im Versicherungsschein einen abweichenden Versicherungsbeginn aus. 
Voraussetzung ist, dass Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig zahlen.

6. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe 
von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist 
beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestim-
mungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die 
weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertrags-
gesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspfl ichten-
verordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben, bei 
Verträgen im  elektronischen Geschäftsverkehr jedoch nicht vor Erfüllung 
unserer Pfl ichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs (BGB) in Verbindung mit Artikel 246 § 3 des Einführungsgesetzes 
zum BGB.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

HDI Direkt Versicherung AG, Riethorst 2, 30659 Hannover
oder per Fax: HDI Direkt Versicherung AG, (0511) 645-4545
oder per E-Mail: info@hdi.de.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz, und 
wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfal-
lenden Teil Ihres Beitrags, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versi-
cherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des 
Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen 
wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um 1/360 des im 
Versicherungsschein ausgewiesenen Jahresbeitrags zuzüglich Versiche-
rungssteuer pro Tag, an dem Versicherungsschutz bestanden hat. Die 
Erstattung zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 
30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz 
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bitte nehmen Sie diese Kundeninformation zu Ihren Unterlagen. Sie enthält ebenso wie der Versicherungsschein alles Wichtige zu Ihrem Vertrag.

Geben Sie künftig bitte bei allen Anfragen sowie bei jedem Schriftwechsel Ihre Versicherungsnummer zur Haftpflichtversicherung an. Sie finden diese auf dem 
Versicherungsschein.

D Wichtige Vertragsunterlagen!
Unbedingt aufheben.

HDI Direkt Versicherung AG · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Christian Hinsch
Vorstand: Dr. Heinz-Peter Roß (Vorsitzender), Wolf-Uwe Dings, Thomas Emmert, Peter Klingspor, Helmut Niesen · Sitz Hannover; HR Hannover B 58934 · www.hdi.de



nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur 
Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene  
Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor 
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen Ersatzver-
trag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. Das Wider-
rufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als 
einem Monat.

7. Laufzeit des Vertrags; Kündigungsmöglichkeiten
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag 
um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung in Schriftform 
zugegangen ist (Ziffer 16.2 AHB).

Abweichend von Ziffer 16.2 AHB endet die Bauherrn-Haftpflichtversicherung 
mittags 12 Uhr mit Beendigung der Bauarbeiten, spätestens jedoch 2 Jahre nach 
Versicherungsbeginn.

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass 
es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. (Ziffer 16.3 AHB).

Darüber hinaus haben Sie ein außerordentliches Kündigungsrecht

-  nach einer Beitragsangleichung (Ziffer 18 AHB)

-  nach einem Versicherungsfall (Ziffer 19 AHB).

8. Anwendbares Recht, Sprache und zuständiges Gericht
Dem Vertrag liegt deutsches Recht zugrunde. Auf den Vertrag einschließlich aller 
Vorabinformationen und Kommunikation während der Laufzeit des Vertrags findet 
allein die deutsche Sprache Anwendung.

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich 
die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer 
eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen 
Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, 
bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung 
des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine 
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus 
dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des 
Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

9. Aufsichtsbehörde / Außergerichtliche Beschwerdestelle
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschieden-
heiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich jederzeit an uns oder die 
für uns zuständige Aufsicht wenden.

Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Sektor Versicherungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

Unser Unternehmen ist zudem Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. 
Sie können damit das kostenlose, außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in 
Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin;
Tel.: 0800 3696000, Fax: 0800 3699000;
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher 
kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Er überprüft neutral, schnell und unbü-
rokratisch die Entscheidungen der Versicherer. Das Verfahren ist für Sie als 
Verbraucher kostenlos. Sie tragen nur eigene Kosten wie beispielsweise für Porto 
und Telefongespräche. Sie brauchen die Entscheidung des Ombudsmanns, egal wie 
sie ausfällt, nicht zu akzeptieren. Ihnen steht immer noch der Weg zu den Gerichten 
offen. Sofern der Ombudsmann die Beschwerde zu Ihren Gunsten entscheidet, muss 
sich der Versicherer bis zu einem Betrag von 5.000 Euro daran halten. 

B) Mitteilung über die Folgen einer Verletzung der 
gesetzlichen Anzeigepflicht
Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es not-
wendig, dass Sie die Antragsfragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung 
beimessen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrich-
tige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen 
einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information 
entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten 
gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahr-
heitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, 
aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, 
sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeige-
pflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurück-
treten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, 
wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt 
nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, 
wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

-  weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles

-  noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum 
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

2. Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche 
Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können 
wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser 
Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, 
werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schlie-
ßen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können 
Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die 
Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer 
Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung 
nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns 
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer 
Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. 
Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für 
diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand 
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlö-
schen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt 
zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertre-
ten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der 
Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die 
Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist 
zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem 
Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.



C) Einwilligungserklärung

Verantwortliche Stelle ist die HDI Direkt Versicherung AG, Riethorst 2, 
30659 Hannover.

I. Bedeutung dieser Erklärung 

Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir, die HDI- und HDI-Gerling-
Versicherungsunternehmen [nachfolgend auch der Versicherer], insbesondere zur 
Einschätzung des zu versichernden Risikos (Risikobeurteilung), zur Verhinderung 
von Versicherungsmissbrauch, zur Überprüfung unserer Leistungspflicht, zu 
Ihrer Beratung und Information sowie allgemein zur Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsabwicklung.

Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht nur erhoben, 
verarbeitet oder genutzt werden (Datenverwendung), wenn dies ein Gesetz 
ausdrücklich erlaubt oder anordnet oder wenn eine wirksame Einwilligung des 
Betroffenen vorliegt.

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer allgemei-
nen personenbezogenen Daten (z. B. Alter oder Adresse) erlaubt, wenn es 
für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen 
oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses erforderlich ist (§ 28 Abs. 1 
Nr. 1 BDSG). Das Gleiche gilt, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen 
der verantwortlichen Stelle oder eines Dritten erforderlich ist und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an 
dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 2, 
Abs. 2 Nr. 2 BDSG). Die Anwendung dieser Vorschriften erfordert in der Praxis 
oft eine umfangreiche und zeitintensive Einzelfallprüfung. Auf diese kann bei 
Vorliegen dieser Einwilligungserklärung verzichtet werden. Zudem ermöglicht 
diese Einwilligungserklärung eine Datenverwendung auch in den Fällen, die 
nicht von den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes erfasst werden. 
(vgl. dazu Ziffer II.) 

Einen weitergehenden Schutz genießen besondere personenbezogene Daten 
(wie z. B. Ihre Gesundheitsdaten). Wir dürfen sie im Regelfall nur verwenden, 
soweit Sie eingewilligt haben. 

Die Einwilligung ist ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie wirkt unab-
hängig davon, ob später der Versicherungsvertrag zustande kommt. Ein möglicher 
Widerruf (vgl. dazu Ziffer III.) lässt die gesetzlichen Datenverarbeitungsbefugnisse 
unberührt. Sollte die Einwilligung im Hinblick auf die Ziffern II. 1 – 6 ganz oder 
teilweise verweigert werden, kann das dazu führen, dass ein Versicherungsvertrag 
nicht zustande kommt. 

II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen 
Daten

Hiermit willige ich ein, dass meine allgemeinen personenbezoge-
nen Daten unter Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der 
Datenvermeidung verwendet werden
1.  a)  zur Risikobeurteilung, ggf. mittels mathematisch-statistischer Verfahren 

(Scoring), zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der Leistungspflicht 
durch die HDI- und HDI-Gerling-Versicherungsunternehmen;

b)  zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler, soweit dies der 
ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten 
dient;

2. zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch mit dem Vorversicherer, nach dem 
ich bei Antragstellung befragt wurde;

3. zur Führung von gemeinschaftlichen Datensammlungen der HDI- und HDI-
Gerling-Versicherungsunternehmen (zu denen auch die Talanx-Gesellschaften 
zählen, die im Internet unter www.talanx.de einsehbar sind oder mir auf 
Wunsch mitgeteilt werden), um die Anliegen im Rahmen der Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsabwicklung schnell, effektiv und kostengünstig bear-
beiten zu können (z. B. richtige Zuordnung Ihrer Post oder Beitragszahlungen). 
Diese Datensammlungen enthalten Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum, 
Kundennummer, Versicherungsnummer, Kontonummer, Bankleitzahl, Art der 
bestehenden Verträge, sonstige Kontaktdaten;

4. zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies erfolgt 
durch Übermittlung an und zur Verwendung durch die Rückversicherer, bei 
denen mein zu versicherndes Risiko geprüft oder abgesichert werden soll. Eine 
Absicherung bei Rückversicherern im In- und Ausland dient dem Ausgleich der 
vom Versicherer übernommenen Risiken und liegt damit auch im Interesse der 
Versicherungsnehmer. In einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer 
Rückversicherer, denen sie – sofern erforderlich – ebenfalls entsprechende 
Daten übermitteln;

5. durch andere Unternehmen/Personen innerhalb und außerhalb der HDI- 
und HDI-Gerling-Versicherungsunternehmen, denen der Versicherer oder ein 
Rückversicherer Aufgaben ganz oder teilweise zur Erledigung überträgt (z. B. 
Dienstleistungsgesellschaften). Diese Dienstleistungsgesellschaften werden 
eingeschaltet, um die Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung mög-
lichst schnell, effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine Erweiterung der 
Zweckbestimmung der Datenverwendung ist damit nicht verbunden. Die 
Dienstleistungsgesellschaften sind im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung ver-
pflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau sicher zu stellen, einen zweck-
gebundenen und rechtlich zulässigen Umgang mit den Daten zu gewährleisten 
sowie den Grundsatz der Verschwiegenheit zu beachten;

6. zur Verhinderung des Versicherungsmissbrauchs bei der Risikobeurteilung 
und bei der Klärung von Ansprüchen aus dem Versicherungsverhältnis durch 
Nutzung konzerneigener Datenbestände sowie Nutzung eines Hinweis- 
und Informationssystems der Versicherungswirtschaft mit Daten, die der 
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) im Auftrag 
der Versicherer verschlüsselt. Auf Basis dieses Systems kann es zu einem auf 
den konkreten Anlass bezogenen Austausch personenbezogener Daten zwi-
schen dem anfragenden und dem angefragten Versicherer kommen;

Ich willige hiermit ein, dass meine allgemeinen personenbe-
zogenen Daten für Beratung, an mich gerichtete postalische 
Werbung und Angebote im Bereich Versicherungen und sonstige 
Finanzdienstleistungen von den HDI/HDI-Gerling Versicherungs-
unternehmen oder anderen Unternehmen des Talanx-Konzerns oder 
den für mich zuständigen Vermittler gespeichert und genutzt und 
untereinander übermittelt werden.

III. Rechts-, Widerrufs- und Widerspruchsbelehrung 

Ich kann meine Einwilligung zur Datenverarbeitung und -nutzung meiner perso-
nenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft bei der HDI Direkt 
Versicherung AG, Riethorst 2, 30659 Hannover oder per E-Mail: info@hdi.de, 
widerrufen. 

Meiner Einwilligung zur Verwendung meiner personenbezogenen Daten für Zwecke 
der Werbung sowie der postalischen Zusendung von Produktinformationen kann 
ich jederzeit bei der HDI Direkt Versicherung AG, Riethorst 2, 30659 Hannover oder 
per E-Mail: info@hdi.de widersprechen. 
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Umfang des Versicherungsschutzes

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den 
Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das 
einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden 
zur Folge hatte, aufgrund 

g e s e t z l i c h e r  H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n
p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.

 Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten 
unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, 
die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um 
gesetzliche Ansprüche  handelt,

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, 
Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung;

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durch-
führen zu können;

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen
des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsge-
mäße Vertragserfüllung;

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatz leistungen.

2 Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen

 Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erwei-
tert werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des 
Versicherungsnehmers wegen

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden 
entstanden sind;

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die 
Bestimmungen über Sachschäden Anwendung.

3 Versichertes Risiko

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen 
Risiken des Versicherungsnehmers,

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und 
seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken 
aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, 
Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der 
Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der 
Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in Ziff. 4 
näher geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des ver-
sicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechts-
vorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraus-
setzungen von Ziff. 21 kündigen.

4 Vorsorgeversicherung

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sind 
im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versichert.

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versi-
cherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. 
Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. 
Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt 
der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen 
Entstehung. 

 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, 
so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst 
nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekom-
men ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen 
Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe des Beitrags 

D) Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)
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innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht 
zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwir-
kend ab dessen Entstehung.

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur 
Einigung im Sinne von Ziff. 4.1 (2) auf den Betrag der Versicherungssumme 
für Personen-/ Sach- und Vermögensschäden des jeweiligen Vertrages 
begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein oder in den Besonderen 
Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) und Zusatzbedingungen für 
die Privaten HDI Haftpflichtversicherungen geringere Versicherungssummen 
festgesetzt sind. 

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder
Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- 
oder Versicherungspflicht unterliegen; 

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;

(4)  die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von 
kurzfris tigen Versicherungsverträgen zu versichern sind.

5 Leistungen der Versicherung 

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die 
Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und die Freistellung des 
Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzverpflich tungen.

 Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses 
oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer hier-
durch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungs-
nehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen 
worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne 
Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

 Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bin-
dender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten 
freizustellen.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens 
oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden 
Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Scha-
densersatz ansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer 
zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt auf seine Kosten den Rechts-
streit im Namen des Versiche rungsnehmers.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das einen 
unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge 
haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer 
von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer 
die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten 
höheren Kosten des Verteidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die 
Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist 
der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

6 Begrenzung der Leistungen 

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall 
auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, 
wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige 
Personen erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungs-
leistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres auf das zweifache der vereinbarten Versicherungssummen 
begrenzt.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende 
Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des 
ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
– auf derselben Ursache,
– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und 

zeitlichem, Zusammenhang oder
– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln
beruhen.

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei 
jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein festgelegten 
Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas 
anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen zur 
Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die 
Versicherungssummen angerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versiche-
rungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten 
im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu 
leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme
oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versiche-
rungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird 
die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. 
ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet. 

 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift 
der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles.

 Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer 
an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der 
Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen 
verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen 
Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abge-
setzt.

6.8    Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflicht-
anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten 
des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der 
Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, 
Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

7 Ausschlüsse

 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich her-
beigeführt haben. 

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch ver-
ursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder 
Schädlichkeit
– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen über den 
Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

7.4 Haftpflichtansprüche 

(1)  des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 benannten Perso-
nen gegen die Mitversicherten,

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versiche rungs-
vertrages,

(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungs vertrages. 

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversi-
cherten Personen gehören;

 Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebens-
partner schaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem 
Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, 
Schwiegereltern und  -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und 
Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch 
ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie 
Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder 
betreute Person ist;

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine juris tische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein 
nicht rechtsfähiger Verein ist;



(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, 
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene 
Partnerschaftsgesellschaft ist;

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;

zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5:

Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich auch auf 
Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit 
diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer 
diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene
Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwah-
rungsvertrages sind. 

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn

(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 
Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, 
Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen 
Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile 
von ihnen unmittelbar von der  Tätigkeit betroffen waren;

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer 
diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen 
Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) 
benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur 
insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der 
Benutzung betroffen waren;

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 
Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen oder 
– sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt – deren Teile im 
unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; 
dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmers beweist, 
dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige 
Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.

zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7:

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 in der Person 
von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des 
Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, 
und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die durch den 
Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer her-
gestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen 
infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, 
wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache 
oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder 
Vernichtung der Sache oder Leistung führt.

 Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag 
oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung oder 
Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen über-
nommen haben.

7.9  Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; 
Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitversichert.

7.10 Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung

 – Regelung entfällt –

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige 
Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittel-
barem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen 
(z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf 

(1) gentechnische Arbeiten,

(2)  gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

(3)  Erzeugnisse, die 
–  Bestandteile aus GVO enthalten,
–  aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,

(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 

(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung 
und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich handelt um 
Schäden aus

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung 
von Daten,

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,

(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,

(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namens-
rechtsverletzungen.

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästi-
gung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen. 

7.18  Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung 
einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt für 
Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehö-
renden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In 
beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

8 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-
ligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 9.1 zahlt. Der in Rechnung gestell-
te Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in 
der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger 
Beitrag 

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei 
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig.

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag 
nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertre-
ten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, 
ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der 
Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat.

10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 

10.1 Der Folgebeitrag wird zum vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen 
Versicherungsperiode fällig.

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein 
oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungs-
nehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete 
Zahlung nicht zu vertreten hat.

 Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstan-
denen Schadens zu verlangen. 



 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung 
ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach 
den Ziff. 10.3 und  10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein 
Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 
10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der 
Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist 
so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der 
Versicherer den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach 
Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.

 Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer nach 
Erhalt der Kündigung innerhalb eines Monats oder, wenn diese mit 
der Fristbestimmung verbunden worden ist innerhalb eines Monats 
nach Fristablauf den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Die 
Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers gemäß Ziff. 10.3 
bleibt unberührt.

11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 

 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die 
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen 
werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung 
nicht widerspricht.

 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers 
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen 
Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

 Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungs-
nehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der Versiche-
rungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht ein-
gezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung au-
ßerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer 
ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer 
hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch 
ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung einer Rate im Verzug ist.

 Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung ver-
langen.

13 Beitragsregulierung 

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und 
welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren 
Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen 
Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch 
des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des 
Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe 
in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der 
Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sons-
tiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung 
berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch 
erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der 
vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten 
werden. Alle entsprechend Ziff. 15.1 nach dem Versicherungsabschluss 
eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags wer-
den berücksichtigt.

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der 
Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine 
Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestell-
ten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet 
eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahl-
ter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei 
Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versiche-
rungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre. 

14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit 
durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil 
des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz 
bestanden hat.

15 Beitragsangleichung

15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die 
Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findet 
keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig 
von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 
1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im vergangenen 
Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der 
Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber 
dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten 
Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze 
Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den 
einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund 
und Höhe der Versicherungsleistungen.

 Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe 
der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl 
der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer 
Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziff. 15.2
ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der verän-
derte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten 
Beitragsrechnung bekannt gegeben.

 Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in 
jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als
denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziff. 
15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur
um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schaden-
zahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalender-
jahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten,
die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent, entfällt 
eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden 
Jahren zu berücksichtigen.

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung

16 Dauer und Ende des Vertrages 

16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abge-
schlossen.

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der 
Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung in Schriftform zugegangen ist.

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon 
zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekün-
digt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei 
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres in Schriftform 
zugegangen sein.

17 Wegfall des versicherten Risikos

 Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt 
die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der 
Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser 
Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom 
Wegfall Kenntnis erlangt.

18 Kündigung nach Beitragsangleichung

 Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziff. 15.3, 
ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der 



Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, 
frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt schriftlich kündigen, in dem die 
Beitragserhöhung wirksam werden sollte. 

 Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf 
das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versi-
cherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der 
Beitragserhöhung zugehen.

 Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündi gungsrecht.

19 Kündigung nach Versicherungsfall 

19.1  Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

– vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder
– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versiche-

rungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.

 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen 
Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der Zustellung der Klage 
zugegangen sein. 

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem 
Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens 
jedoch zum Ende  der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam.

20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen

 – Regelung entfällt –

21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass 
von Rechtsvorschriften 

 Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender 
oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu 
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer 
von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

22 Mehrfachversicherung

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn dasselbe Risiko in mehreren 
Versiche rungsverträgen versichert ist.

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der 
Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später 
geschlossenen Vertrages verlangen.

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es 
nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von der 
Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem 
Versicherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche 
Umstände

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung 
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach 
denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss 
des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt 
zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der 
Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

 Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss 
des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem 
vereinbarten Inhalt abzuschließen.

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen 
und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versiche-
rungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis ge-
habt oder dies arglistig verschwiegen.

23.2 Rücktritt

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Um-
ständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurück-
zutreten. 

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvollstän-
digen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.

 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Ver let-
zung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätte.

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er 
den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand 
weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall 
besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 
die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

 Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum 
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht.

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

 Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung 
einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat in Schriftform kündigen.

 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätte.

 Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf  Verlangen 
des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungs-
nehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedin-
gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % 
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos 
kündigen.

 Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 3 zustehenden Rechte 
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das 
von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die 
Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträg-
lich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn 
für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.

 Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 23.3 nur zu,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.

 Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 23.2 und 23.3 genannten 
Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder 
die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

23.4 Anfechtung

 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem 
Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der 
Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf 

Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. 
Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen 
Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt 
hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.



25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 

25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, auch 
wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben wurden.

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und 
Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu 
befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zu mutbar ist. Er hat dem 
Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstat-
ten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. 
Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des 
Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten 
Schriftstücke übersandt  werden.

25.3  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein 
staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren einge-
leitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, 
hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.

25.4  Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden 
auf Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch 
oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des 
Versicherers bedarf es nicht. 

25.5  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich 
geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu über-
lassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers 
einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt 
Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angefor-
derten Unterlagen zur Verfügung stellen.

26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, 
die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der 
Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der 
Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein 
Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruhte.

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der 
Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Ver-
letzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. 

 Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat 
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der 
Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

 Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich 
war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglis-
tig verletzt hat.

 Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der 
Versicherer ein ihm nach Ziff. 26.1 zustehendes Kündigungsrecht  ausübt.

Weitere Bestimmungen

27 Mitversicherte Person

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen ande-
re Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden 
Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend anzuwenden. Die 
Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4.) gelten nicht, wenn 
das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten entsteht.

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließ-
lich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversicherten für die 
Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

28 Abtretungsverbot 

 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zu-
stimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. 
Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an 
die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein 
oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle 
gerichtet werden.

29.2  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem 
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. 
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zuge-
gangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung des 
Versicherungsnehmers.

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb 
abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung 
die Bestimmungen der Ziff. 29.2 entsprechende Anwendung.

30 Verjährung

30.1  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches.

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemel-
det worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt ge-
hemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in 
Textform zugeht.

31 Zuständiges Gericht 

31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer be stimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder 
seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der 
Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht ört-
lich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus 
dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, 
das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort sei-
nes gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer 
eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach 
dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche 
gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine einge-
tragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung.

32 Anzuwendendes Recht 

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.



1   Privat-Haftpfl ichtversicherung
 Familien- und Single-Haftpflichtversicherung

Die Ziffern 2.1, 2.4, 2.5 und 4.4 der nachfolgenden Bestimmungen 
gelten nicht für die Single-Haftpflichtversicherung.

Grundabsicherung

1.  Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtver sicherung (AHB) und der nachstehenden Besonderen 
Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) und Zusatzbedingungen die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den Gefahren des 
täglichen Lebens als

 Privatperson und

 nicht aus den Gefahren eines Betriebes oder Berufes.

 Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
aus

(1)  den Gefahren eines Dienstes, Amtes (zu Ehrenamt siehe Ziff. 1.10), 
einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art

(2) oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung.

 Insbesondere ist versichert die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers

1.1  als Familien- und Haushaltsvorstand (z. B. aus der Aufsichtspflicht über 
Minder jährige);

1.2  als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;

1.3  als Inhaber

(1)  einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen (bei Wohnungs-
eigentum als Sondereigentümer), einschließlich Ferienwohnung,

 Bei Sondereigentümern sind Haftpflichtansprüche der Gemein schaft 
der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des Gemein schafts-
eigentums versichert. Die Leistungspflicht erstreckt sich je doch nicht 
auf den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum.

(2)  eines im Inland gelegenen Einfamilienhauses,

(3)  eines im Inland gelegenen Zweifamilienhauses,

(4)  eines im Inland gelegenen Wochenend-/Ferienhauses,

(5)  eines im Inland gelegenen Schrebergartens,

(6)  eines auf Dauer und ohne Unterbrechung im Inland fest installierten 
nicht versicherungspflichtigen Wohnwagens,

 sofern diese Objekte vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohn-
zwecken verwendet werden.

Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht

- als Inhaber der zugehörigen Garagen und Gärten sowie eines Teichs, 
Swimmingpools und Biotops;

- aus dem Miteigentum an Gemeinschaftsanlagen, die zu den genann ten 
Objekten gehören, z. B. gemeinschaftliche Zugänge zu öffentlichen Straßen, 
Wäschetrockenplätze, Garagenhöfe, Abstell plätze für Mülltonnen;

- aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in
den oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche In stand-
haltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schnee räumen) – auch 
wenn diese Pflichten mietvertraglich übernommen wurden;

- als Inhaber einer Photovoltaik-/Solaranlage, die zu den genannten Objekten 
gehört. Nicht versichert sind Schäden im Zusammenhang mit der Einspeisung 
des erzeugten Stroms in ein fremdes (z. B. öffentliches) Stromnetz;

- als Inhaber eines zu den genannten Objekten gehörenden Flüssig-
gastanks;

- aus der Vermietung von Wohnräumen, die zu privaten Zwecken genutzt
werden; nicht jedoch von Wohnungen, Räumen, die zu gewerblichen 
Zwecken genutzt werden und Garagen;

- aus der Vermietung einer Einliegerwohnung;

- als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, 
Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer Bausumme von 
60.000 Euro je Bauvorhaben.

 Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die Mitversicherung. 
Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung
(Ziff. 4 AHB);

- als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), 
wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;

- der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft;

1.4  als Radfahrer (Besitz und Gebrauch von Fahrrädern);

1.5  aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist eine jagdliche Betätigung 
und die Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeug-Rennen sowie die 
Vorbereitung hierzu (Training);

1.6  aus der Ausübung des Kite-Sports auf dem Boden (z. B. Buggy-Kiten, Kite-
Boarding, Kite-Skiing), sofern die Leinenlänge des Schleppdrachens 30 m 
nicht übersteigt.

 Nicht versichert ist die Ausübung von Paragliding und Drachenfliegen;

1.7 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, 
Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht jedoch zu 
Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen;

1.8  -   als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren 
und Bienen;

-  als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde;
-  als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde zu privaten Zwecken;
-  als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken, 

sofern nicht eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung leistungspflichtig ist.

 Nicht versichert ist der Versicherungsnehmer als Halter von Hunden und Pferden. 
Ebenfalls nicht versichert ist der Versicherungsnehmer als Halter und Hüter von 
Rindern, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu 
gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden.

 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder -eigentümer sowie 
Fuhrwerkseigentümer, es sei denn, es handelt sich um Personenschäden.

1.9  als Tagesmutter/Tagesvater

 Versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht als nicht gewerblich 
tätige/r Tagesmutter/-vater (i. R. der gesetzlichen Regelungen über gering-
 fügige Be schäftigung), insbesondere aus der Beaufsichtigung der zur Be-
treuung übernommenen Kinder. Nicht versichert ist die persönliche Haft-
pflicht der betreuten Kinder und der sonstigen Aufsichtspflichtigen.

1.10  aus einer unentgeltlichen, ehrenamtlichen Tätigkeit oder Freiwilligenarbeit, 
sofern es sich nicht um eine verantwortliche oder leitende Betätigung 
handelt. Merkmale einer verantwortlichen Tätigkeit sind insbesondere 
Anordnungs- und Weisungsrecht, Überwachungspflichten sowie 
Verantwortung für das Geschehen.

 Versichert ist unter dieser Maßgabe insbesondere die Mitarbeit 
- in der Kranken- und Altenpflege, der Behinderten-, Kirchen- und 
 Jugendarbeit, 
- in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessenverbänden, 
- bei der Freizeitgestaltung, in Sportvereinigungen, Musikgruppen, 
 bei Pfadfindern 
- oder gleichartig organisierten Gruppen.

 Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von öffentlichen/ho-
heitlichen Ehrenämtern (wie z. B. als Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, 
Schöffe, Laienrichter, Prüfer für Kammern, Angehöriger der Freiwilligen 40
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Feuerwehr) sowie wirtschaftlichen/sozialen Ehrenämtern mit beruflichem 
Charakter (wie z. B. Betriebs- oder Personalrat, Versichertenältester, Ver-
trauensperson nach § 40 Sozialgesetzbuch IV (SGB), beruflicher Betreuer 
nach § 1897 (6) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB))

2. Mitversichert ist
2.1  die gleichartige gesetzliche Haftpflicht

(1) - des Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartners des Versiche-
 rungs nehmers (Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in

einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach
dem Recht anderer Staaten lebt. Als eingetragene Lebens partner-
schaften gelten auch die den Partnerschaften im Sinne des Lebens-
partner schafts ge setzes vergleichbaren Partnerschaften nach dem 
Recht anderer Staaten) 

oder

- des in häuslicher eheähnlicher Lebensgemeinschaft mit dem Ver-
siche rungs nehmer lebenden Partners, sofern dies ausdrücklich 
vereinbart ist.

 Voraussetzung für die Mitversicherung des Partners ist, dass der 
Partner im Versicherungsschein namentlich genannt ist.

 Weiterhin gilt:

- Haftpflichtansprüche des Partners und dessen Kinder gegen den 
Ver siche rungs nehmer sind ausgeschlossen.

- Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kinder, die nicht 
auch die Kinder des Versicherungsnehmers sind, endet mit der 
Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft zwischen dem Ver-
sicherungsnehmer und dem Partner.

- In Abweichung von Ziff. 7.4 (1) AHB sind auf private Versicherer 
und Sozialversicherungsträger, Sozialhilfeträger und Arbeitgeber 
übergegangene Haftpflichtansprüche des Versicherungsnehmers 
gegen den mitversicherten Partner und dessen mitversicherte 
Kinder sowie des mitversicherten Partners und dessen mitversi-
cherter Kinder gegen den Versicherungsnehmer wegen Personen- 
schäden mitversichert.

 Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers gilt für den überle-
benden Partner und dessen Kinder Ziff. 4.4 sinngemäß.

(2)  ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft (s. Ziff. 2.1 (1)) lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- 
und Pflegekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange 
sie sich noch in einer Schulausbildung oder sich anschließenden 
Berufsausbildung (Lehre und/oder Studium) befinden (nicht jedoch 
zweiter Bildungsweg , Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und 
dgl.). Unter Studium fällt auch ein Bachelor- und direkt anschließender 
Masterstudiengang. Mitversichert sind Kinder auch, wenn sie i. R. der 
Schulausbildung an Betriebspraktika teilnehmen.

 Eine Wartezeit von bis zu einem Jahr nach Beendigung der Schulzeit bis 
zum Beginn der Berufsausbildung, des Studiums oder des Grundwehr-/
Zivildienstes gilt als „anschließend“. Der Versicherungsschutz besteht 
auch dann weiter, wenn innerhalb der Wartezeit Aushilfstätigkeiten 
ausgeübt werden.

 Bei vorliegender Arbeitslosigkeit im direkten Anschluss an die Schul-/
Berufs ausbildung besteht weiterhin Versicherungsschutz bis zu längs-
tens einem Jahr.

 Bei Ableistung des Grundwehr-, Zivildienstes (einschl. des freiwilli-
gen zusätzlichen Wehrdienstes) oder des freiwilligen sozialen Jahres 
vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen.

 Bei Schäden durch diese mitversicherten Kinder wird sich der Versicherer 
nicht auf eine Deliktsunfähigkeit berufen, soweit dies der Versiche-
rungs nehmer wünscht und ein anderer Versicherer (z. B. Sozialver-
siche rungs träger) nicht leistungspflichtig ist. Der Versicherer behält sich 
Rück griffs ansprüche (Regresse) wegen seiner Aufwendungen gegen 
schadenersatzpflichtige Dritte (z. B. Aufsichtspflichtige) vor, soweit 
sie nicht Versicherte dieses Ver trages sind. Die Höchstersatzleistung 
des Versicherers für derartige Versicherungsfälle beträgt 50.000 
Euro je Versicherungsfall und für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres 100.000 Euro.

(3)  der in häuslicher Gemeinschaft lebenden unverheirateten und nicht in 
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft (s. Ziff. 2.1 (1)) lebenden Kinder 
(auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) mit geistiger Behinderung;

2.2 die gleichartige gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versiche-
rungsnehmers beschäftigten Personen (auch Au-Pair) gegenüber Dritten 
aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag 
oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den
Streudienst versehen. 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs krankheiten im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozial gesetzbuch VII handelt. Das 
Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen 
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen 
derselben Dienststelle zugefügt werden.

2.3 die gleichartige gesetzliche Haftpflicht von vorübergehend bis zu einem 
Jahr in den Haushalt des Versicherungsnehmers integrierten Personen 
(z. B. Au-Pair, Austauschschüler), sofern für diese Personen nicht eine 
andere Haftpflichtversicherung leistungspflichtig ist.

2.4 die gleichartige gesetzliche Haftpflicht eines in häuslicher Gemeinschaft 
mit dem Ver sicherungsnehmer lebenden allein stehenden Elternteils des 
Versicherungsnehmers oder seines Ehegatten/eingetragenen Lebens-
partners oder Partners in eheähnlicher häuslicher Gemeinschaft. Der 
Elternteil muss unverheiratet sein. Die Mitversicherung endet bei Heirat 
des Elternteils und/oder mit der Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft.

2.5 die gleichartige gesetzliche Haftpflicht eines in häuslicher Gemeinschaft mit 
dem Ver siche rungsnehmer lebenden Enkelkindes, sofern nicht eine andere 
Haftpflichtversicherung leistungspflichtig ist. Es finden die Bestimmungen 
über die Mitversicherung von Kindern gemäß Ziff 2.1 (2) Anwendung.

3.  Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge
3.1 Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, 

Besitzers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugs oder 
Kraftfahrzeuganhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des 
Fahrzeugs verursacht werden.

3.2 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden 
durch den Gebrauch von

(1)  Kfz mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit (z. B. ma schi nell
angetriebene Krankenfahrstühle, Go-Carts und andere Kinderfahrzeuge);

(2)  nicht versicherungspflichtigen Anhängern;

(3)  ausschließlich auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende 
Kfz und Anhängern, sofern nicht eine andere Haftpflichtversicherung 
leistungspflichtig ist.

 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des 
Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer 
ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem 
unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

(4)  Flugmodellen, unbemannten Ballonen oder Drachen,
-  die weder durch Motoren noch durch Treibsätze angetrieben werden,
-  deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt.

(5)  Schleppschirmen zur Ausübung des Kite-Sports mit einer max. 
Leinenlänge von 30 m

(6) Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote, Kite surf-
bretter, Wind surfbretter und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge 
mit Motoren – auch Hilfs- oder Außenbordmotoren – oder Treibsätzen 
(siehe aber Ziff. 5.1 (2) - (4)).

(7)  ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen.

4. Außerdem gilt:
4.1  Für vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis zu fünf Jahren

(1)  Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die gesetzliche 
Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen nach 
jeweils geltendem Recht.

 Für die Zeit des vorübergehenden Auslandsaufenthaltes soll der Versi-
cherungs nehmer dem Versicherer eine Einzugsermächtigung zur Abbu-
chung der Beiträge erteilen und muss eine inländische Kontaktadresse 
nennen, über die der Versicherer mit dem Versicherungsnehmer Schrift-
wechsel führen kann.

 Der Auslandsaufenthalt ist nicht vorübergehend, wenn bei Antritt 
bereits feststeht, dass sich der Versicherungsnehmer sowie die in 
Ziff. 2 genannten Personen länger als 5 Jahre im Ausland aufhalten 
werden. In diesem Fall besteht vom Antritt des Auslandsaufenthaltes 
an kein Versicherungsschutz über diesen Vertrag.

(2)  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden 
Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland 
gelegenen Objekten gem. Ziff. 1.3 .



(3)  Kaution bei Schäden im europäischen Ausland
 Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall innerhalb 

eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, innerhalb Norwegens, 
Islands, Liechtensteins oder der Schweiz durch behördliche oder gericht-
liche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistungen auf-
grund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Versi-
cherer dem Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zu 
15.000 Euro zur Verfügung.

 Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende 
Schadener satz zahlung angerechnet.

 Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz ist der Versi-
che rungs nehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zurück zu zahlen. 
Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die 
Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzforderungen einbehal-
ten wird oder die Kaution verfallen ist.

(4) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungs-
ort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion 
angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit 
dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der 
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

4.2  Fachpraktischer Unterricht
 Bei Teilnahme an fachpraktischem Unterricht, wie z. B. Laborarbeiten an 

einer Fach-, Gesamt-, Hochschule oder Universität sind Sachschäden an 
Lehrgeräten dieser Einrichtungen mitversichert.

4.3  Einschluss von Mietsachschäden
(1) Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche 

Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen 
zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden.

(2)  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
- Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung,
- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbe-

reitungs anlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden,

- Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen 
besonders versichern kann,

- Schäden infolge von Schimmelbildung.

(3)  Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regressverzicht nach dem 
Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen 
fallenden Rückgriffs ansprüche.

4.4 Fortsetzung der Privat -Haftpflichtversicherung nach dem Tod 
des Versiche rungs nehmers

 Für die mitversicherten Personen gemäß Ziff. 2.1 (1) bis (3) besteht der
bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versi-
cherungsnehmers bis zum nächsten Bei tragsfälligkeitstermin fort. Wird 
die nächste Beitragsrechnung durch den überlebenden Ehegatten oder 
eingetragenen Lebenspartner oder Partner in häuslicher eheähnlicher 
Gemeinschaft eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer.

4.5 Einschluss von Sachschäden durch häusliche Abwässer
 Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch häus-

liche Abwässer und durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals, 
auch wenn diese durch allmähliche Einwirkung entstanden sind.

4.6 Einschluss von Sachschäden durch allmähliche Einwirkung
 Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die durch 

allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder 
Feuchtigkeit und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dgl.) ent-
standen sind.

4.7 Gewässerschäden durch Kleingebinde
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Besitz und der 

Verwendung von gewässerschädlichen Stoffen/Chemikalien in Kleinge-
binden bis 100 l/kg Inhalt, soweit das Gesamtfassungsvermögen der 
vorhandenen Behälter 1.000 l/kg nicht übersteigt.

 Kein Versicherungsschutz – auch nicht über Ziff. 3.1 (3) und 4 AHB – 
besteht für Anlagen, die über die Begrenzung des Fassungsvermögens je 
Einzelgebinde bzw. der Gesamtmenge hinausgehen.

4.8 Ansprüche aus Benachteiligungen für Privatpersonen
 (1) Versichertes Risiko

Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer und den mitversicher-
ten Personen – abweichend von Ziff. 7.17 AHB – Versicherungsschutz 
für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder mitversicherte 
Personen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtli-
chen Inhalts wegen Benachteiligungen aus den genannten Gründen für 

einen Personen-, Sach- oder Vermögensschaden auf Schadensersatz in 
Anspruch genommen werden.

Für den Versicherungsnehmer besteht Versicherungsschutz als 
Dienstherr der in seinem Privathaushalt oder sonstigen privaten 
Lebensbereich beschäftigten Personen. Beschäftigte Personen sind 
auch die Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis 
sowie die Person, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist.

Mitversicherte Personen sind die in Ziff. 2.1 und 2.2 genannten 
Personen

Gründe für eine Benachteiligung sind die Rasse, die ethnische 
Herkunft, das Geschlecht, die Religion, die Weltanschauung, eine 
Behinderung, das Alter oder die sexuelle Identität.

 (2) Versicherungsfall/Zeitliche Abgrenzung des Versicherungsschutzes
Versicherungsfall ist – abweichend von Ziff. 1.1 AHB - die erst-
malige Geltendmachung eines Haftpflichtanspruchs gegen den 
Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person während 
der Dauer des Versicherungsvertrages. Im Sinne dieses Vertrages 
ist ein Haftpflichtanspruch geltend gemacht, wenn gegen den 
Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person ein Anspruch 
schriftlich erhoben wird oder ein Dritter dem Versicherungsnehmer 
oder einer mitversicherten Person schriftlich mitteilt, einen Anspruch 
gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person zu 
haben.

Die Anspruchserhebung sowie die zugrunde liegende Benachteiligung 
müssen während der Wirksamkeit der Versicherung erfolgt sein. Wird 
eine Benachteiligung durch fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt 
sie im Zweifel als an dem Tag begangen, an welchem die versäumte 
Handlung spätestens hätte vorgenommen werden müssen, um den 
Eintritt des Schadens abzuwenden.

 (3) Versicherungsumfang

Für den Umfang der Leistung des Versicherers ist die im Versiche-
rungsschein angegebene Versicherungssumme der Höchstbetrag für 
jeden Versicherungsfall und für alle während eines Versicherungsjahres 
eingetretenen Versicherungsfälle zusammen.

 (4) Ausschlüsse

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche
a) gegen den Versicherungsnehmer und/oder die mitversicherten 

Personen, soweit sie den Schaden durch wissentliches Abweichen 
von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder 
durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung herbeigeführt haben; 
dem Versicherungsnehmer und/oder den mitversicherten Personen 
werden die Handlungen oder Unterlassungen nicht zugerechnet, 
die ohne ihr Wissen begangen worden sind;

b) die von den mitversicherten Personen gemäß (1) geltend gemacht 
werden;

c)  welche vor Gerichten außerhalb Deutschlands geltend gemacht 
werden – dies gilt auch im Falle der Vollstreckung von Urteilen, 
die außerhalb Deutschlands gefällt wurden –;

d) wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des Rechts ausländischer 
Staaten;

e) auf Entschädigung und/oder Schadenersatz mit Strafcharakter; 
hierunter fallen auch Strafen, Buß- und Ordnungs- oder 
Zwangsgelder, die gegen den Versicherungsnehmer oder die 
mitversicherten Personen verhängt worden sind;

f) wegen Gehalt, rückwirkenden Lohnzahlungen, Pensionen, Renten, 
Ruhegeldern, betrieblicher Altersversorgung, Abfindungszahlungen 
im Zusammenhang mit der Beendigung von Arbeitsverhältnissen 
und Sozialplänen sowie Ansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

4.9 Restrisiko
 Mitversichert ist die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung (Restrisiko) 

– gemäß Zusatzbedingung A  . Nicht versichert ist das Anlagenrisiko – mit 
Ausnahme der in Ziff. 4.7 genannten Chemikalien.

4.10 Vermögensschaden-Haftpflicht
 Mitversichert ist die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung – gemäß 

Zusatzbedingung B .

4.11 Umweltschadenversicherung
Mitversichert sind öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur 
Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG) 
gemäß Zusatzbedingung  C  .



 5. Paket „Sicherheit“
 Sofern dieses Paket gegen Beitragszuschlag vereinbart und im 

Versiche rungsschein genannt ist, gilt zusätzlich:

5.1 Kraft -, Luft - und Wasserfahrzeuge
 In Ergänzung zu Ziff. 3.2 ist mitversichert die Haftpflicht wegen Schäden, 

die verursacht werden durch den Gebrauch von

(1)  selbst fahrenden Arbeitsmaschinen bis 20 km/h Höchstgeschwindigkeit 
(z. B. zum Rasenmähen und Schneeräumen), die nicht zulassungs- 
oder versicherungspflichtig sind. Das Fahrzeug darf nur von einem 
berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das 
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrau-
chen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, 
dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht 
wird.

 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen 
oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 
Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforder-
liche Fahrerlaubnis hat.

(2)  eigenen Windsurfbrettern

(3)  eigenen Segelbooten bis 15 m² Segelfläche

(4)  eigenen Kite-Sportgeräten zur Ausübung des Kite-Sports auf dem Was-
ser, sofern die Leinenlänge des Schleppdrachens 30 m nicht übersteigt.

5.2  Gefälligkeitsschäden
 Mitversichert ist die über die gesetzliche Haftpflicht hinausgehende Inan-

spruchnahme des Versicherungsnehmers für Sachschäden durch Gefällig-
keiten, soweit dies der Versicherungsnehmer wünscht und sofern nicht eine 
andere Haftpflichtversicherung leistungspflichtig ist. Nicht versichert sind 
Schäden, die im Zusammenhang mit Umzügen (Umzugshilfe) entstanden sind.

 Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt 10.000 Euro je Versiche-
rungsfall und für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres
20.000 Euro.

5.3  Verlust fremder privater Schlüssel
(1)  Eingeschlossen ist, in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB und abweichend von 

Ziff. 7.6 AHB die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen 
von fremden privaten Schlüsseln (auch General-/Hauptschlüsseln für 
eine zentrale Schließanlage), die sich rechtmäßig im Gewahrsam des 
Versicherten befunden haben. Fremde privat genutzte Codekarten mit 
Schlüsselfunktion gelten als Schlüssel im Sinne dieser Erweiterung.

(2)  Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf die gesetzlichen 
Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige Aus-
wechselung von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorüber-
gehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und – falls erforderlich 
– einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, 
an welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.

(3) Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines 
Schlüsselverlustes (z. B. wegen Einbruchs). Ausgeschlossen bleibt 
auch die Haftung aus dem Verlust von Tresor-, Schließfach- und 
Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen.

(4)  Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Versicherungs-
fälle beträgt 25.000 Euro je Versicherungsfall und für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres 50.000 Euro. Im Falle einer Ent-
schädigungsleistung hat der Versicherungsnehmer 150 Euro selbst 
zu tragen.

5.4  Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung
(1) Versichertes Risiko

 Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.15 AHB – die gesetzli-
che Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Personen-, Sach-, 
Vermögensschäden durch Austausch, Übermittlung, Bereitstellung 
elektronischer Daten (z. B. im Internet, per E-mail, mittels Datenträger) 
an Dritte soweit es sich handelt um

(a)  Schäden durch Viren und andere Schadprogramme;

(b)  Veränderung von Daten aus sonstigen Gründen, Nichterfassung 
und fehlerhafte Speicherung von Daten, sofern es sich um Haft-
pflichtansprüche wegen Kosten zur Wiederherstellung der verän- 
derten Daten bzw. Erfassung/korrekter Speicherung nicht oder 
fehlerhaft erfasster Daten handelt;

(c)  Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch.

(2)  Obliegenheiten

(a)  Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine zur Verfügung 
gestellten Daten (z. B. Texte, Bilder, Videos, Musik) durch 
Sicher heitsmaßnahmen und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, 
Firewall), die dem Stand der Technik entsprechen, gesichert oder 
geprüft werden bzw. worden sind.

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die Sicherheitsmaßnahmen 
und/oder -techniken auf dem aktuellen Stand zu halten. Diese 
Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen.(b)  
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten, so gilt 
Ziff. 26 AHB.

(3)  Auslandsschäden

 Versicherungsschutz besteht – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – für 
Versicherungsfälle, die sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, in Norwegen, Island, Liechtenstein oder der Schweiz ereignen.

(4)  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche

(a)  wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versiche-
rungsnehmer bewusst 
-  unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze 

eingreift (z. B. Hacker-Attacken, Denial of Service Attacks),
-  Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu 

zerstören oder zu verändern (z. B. Software-Viren, Trojanische 
Pferde);

(b)  die in einem engem Zusammenhang stehen mit
-  massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektro-

nisch übertragenen Informationen (z. B. Spamming),
-  Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte 

Informationen über Internet- Nutzer gesammelt werden sollen;

(c)  aus folgenden Tätigkeiten und Leistungen
- Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;
- IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;
- Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -war-

tung, -pflege;
- Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Ser vice-

Providing, Betrieb von Datenbanken;

(d)  aus Folgeschäden, der in (1) beschriebenen Schäden;

(e)  gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, 
soweit diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von 
ge setzlichen oder behördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an 
rechtswidrigen Online-Tauschbörsen) oder durch sonstige bewuss-
te Pflichtverletzungen herbeigeführt haben.

5.5  Photovoltaikanlagen mit Einspeisung
(1)  Abweichend von Ziff. 1 ist die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber einer 

Photovoltaikanlage, die an oder auf einem Gebäude gemäß Ziff. 1.3 
angebracht ist und bei der der erzeugte Strom in ein fremdes (z. B. 
öffentliches) Stromnetz eingespeist wird mitversichert.

(2)  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht für Schäden im 
Zusammenhang mit der Einspeisung des erzeugten Stroms in das 
öffentliche Netz eines Stromversorgungsunternehmens. Im Falle 
einer Entschädigungsleistung hat der Versicherungsnehmer 150 
Euro selbst zu tragen. Nicht versichert sind Regressansprüche des 
Netzbetreibers aufgrund seiner Haftung gegenüber Endverbrauchern 
wegen Versorgungsstörungen.

(3) Nicht versichert sind Schäden im Zusammenhang mit der direkten 
Einspeisung des erzeugten Stroms in das Netz eines Endverbrauchers 
(Direktvermarktung).

(4)  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet die Installation der 
Photovoltaikanlage durch einen qualifizierten Fachbetrieb sicherzu-
stellen. Ebenfalls ist nachzuweisen, dass eventuelle Reparaturarbeiten 
durch einen qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt worden sind. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten, so gilt Ziff. 26 
AHB.

 6.  Sofern gegen Beitragszuschlag vereinbart und im Versicherungs-
schein genannt, sind die folgenden Risiken mitversichert:

6.1. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung von 
gewerblich genutzten Räumen;

6.2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung von 
Garagen;

6.3. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung von im 
Inland gelegenen Eigentumswohnungen;

 



6.4. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung von im 
Inland gelegenen Ferienwohnungen

6.5. Forderungsausfalldeckung
(1)  Versichertes Risiko

 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer 
oder eine nach Ziff. 2.1 mitversicherte Person während der Wirksamkeit 
dieser Ausfalldeckung durch einen Dritten in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union, in Norwegen, Island, Liechtenstein 
oder der Schweiz geschädigt wird und die daraus resultieren-
den berechtigten Schadenersatzansprüche aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts nicht realisiert wer-
den können (Forderungsausfall).

(2)  Versicherte Schäden

 Versichert sind Personen- oder Sachschäden, für die der Schädiger auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts 
dem Versicherungsnehmer zum Schadenersatz verpflichtet ist.

(3)  Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz beginnt frühestens nach Ablauf einer 
Wartezeit von drei Monaten nach Vereinbarung (Versicherungsbeginn) 
dieser Forderungsausfalldeckung.

(4)  Umfang des Versicherungsschutzes
 Mit der Ausfalldeckung wird der Versicherungsnehmer bzw. die 

nach Ziff. 2.1 mitversicherte Person so gestellt, als ob der Schädiger 
Versicherungsschutz über die diesem Vertrag zugrunde liegenden 
Bedingungen (AHB und BBR) genießen würde.

 Der Versicherungsschutz richtet sich nach den versicherten Tatbestän-
den der Privat- Haftpflichtversicherung für den Versicherungsnehmer. 
Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für Schadenersatzan-
sprüche gegenüber Haltern und Hütern von Hunden und Pferden, so-
fern für diese nicht eine andere Haftpflichtversicherung leistungspflich-
tig ist (z. B. Tierhalter- oder Privat-Haftpflichtversicherung).

 Abweichend von Ziff. 6.5 (6) besteht Versicherungsschutz gegenüber 
Haltern von Hunden, die einer Pflichtversicherung unterliegen.

 Die vereinbarte Versicherungssumme aus der Privat-Haft pflichtver-
sicherung bildet die Höchstersatzleistung für diese Forderungs-
ausfalldeckung. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Versicherungssumme. 
Im Fall einer Entschädigungsleistung hat der Versicherungsnehmer 
2.500 Euro selbst zu tragen.

(5)  Voraussetzung für die Leistung

a)  Der Schädiger hatte zum Zeitpunkt des Schadenereignisses seinen 
festen Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
Norwegens, Islands, Liechtensteins oder der Schweiz.

b)  Der Versicherungsnehmer hat gegen den Schädiger ein rechtskräf-
tiges, vollstreckbares Urteil vor einem Gericht eines Mitgliedsstaats 
der Europäischen Union, Norwegens, Islands, Liechtensteins oder der 
Schweiz erstritten.

 Einem Urteil gleichgestellt sind ein:
- Vollstreckungsbescheid
- gerichtlicher Vergleich
- notarielles Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungsklausel, aus 

dem hervorgeht, dass sich der Schädiger persönlich der sofortigen 
Zwangsvollstreckung mit seinem gesamten Vermögen unterwirft.

c)  Die Zwangsvollstreckung ist nachgewiesenermaßen fehlgeschlagen oder 
erscheint aussichtslos.

 Eine Zwangsvollstreckung ist fehlgeschlagen, wenn sie nicht 
oder nicht zur vollständigen Befriedigung der Ansprüche des 
Versicherungsnehmers geführt hat.

 Eine Zwangsvollstreckung erscheint insbesondere dann als aussichts-
los, wenn der Schädiger
-  innerhalb der letzten drei Jahre die eidesstattliche Versicherung 

abgegeben hat
-  in der örtlichen Schuldnerkartei des Gerichts geführt wird.

d)  Der Versicherungsnehmer tritt seine Ansprüche gegen den Schädiger 
an den Versicherer ab.

(6)  Ausschlüsse

 Kein Versicherungsschutz besteht für Gefahren
-  die dem Bereich eines Betriebes, Gewerbes, Berufes, Dienstes, 

Amtes (auch Ehrenamtes) oder einer verantwortlichen Betätigung 
in Vereinigungen aller Art des Schadenersatzpflichtigen zuzurech-

nen sind, oder
-  die einer Pflichtversicherung unterliegen.

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden an

- Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugen oder Kraftfahrzeuganhängern;
- Objekten, für die der Versicherungsnehmer keinen Versiche rungs-

schutz gemäß Ziff. 1.1.3 hat;
- Pferden oder sonstigen Reit- oder Zugtieren oder an Zuchttieren;
- Sachen, die (auch) dem Bereich eines Betriebes, Gewerbes, Berufes, 

Dienstes oder Amtes (auch Ehrenamtes) eines Versicherten zuzu-
rechnen sind.

 Des Weiteren erstreckt sich der Versicherungsschutz nicht auf:

a)  Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung;

b)  Schäden, zu deren Ersatz
- bei einem Dritten Leistungen beantragt werden können oder ein 

Dritter Leistungen zu erbringen hat (z. B. aus Sach- oder Haft-
pflicht versicherungen)

-  ein Sozialversicherungsträger Leistungen zu erbringen hat, auch 
nicht, soweit es sich um Rückgriffs- (Regress-), Beteili gungs-
ansprüche o. ä. von Dritten handelt.

c) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forde-
rungs übergangs;

d)  Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendungen 
oder begründete Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht 
oder eingelegt wurden;

e) Ansprüche aus Schäden, die der Schädiger durch vorsätzliches Handeln 
herbeigeführt hat.

f) Schäden, die in ursächlichem Zusammenhang mit nuklearen und gene-
tischen Schäden, so weit diese nicht auf eine medizinische Behandlung 
zurückzuführen sind, Krieg, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aus-
sperrung oder Erdbeben stehen.

(7)  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer den Versicherungsfall 
anzuzeigen. Er ist verpflichtet, alle für den Schadenfall relevanten 
Tatumstände wahrheitsgemäß und ausführlich zu melden. Insbe son-
dere hat er dem Versicherer den Originaltitel und die Ori ginal voll-
streckungsunterlagen auszuhändigen. Auf Wunsch des Versicherers 
hat er diesem alle Auskünfte und sonstigen Unterlagen, aus denen 
sich ergibt, dass ein Versicherungsfall im Sinne dieser Ausfalldeckung 
vorliegt, zu überlassen.

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet nachzuweisen, dass die 
Zwangsvollstreckung fehlgeschlagen ist oder aussichtslos erscheint. Hierfür 
hat er z. B. das Vollstreckungsprotokoll des Gerichtsvollziehers, aus dem 
sich die Erfolglosigkeit der Zwangsvollstreckung ergibt, vorzulegen.

 Bei Verletzung dieser Obliegenheiten gilt Ziff. 26 AHB entsprechend.

(8)  Ansprüche Dritter
 Dritte, insbesondere der Schädiger, können aus diesem Vertrag keine 

Rechte herleiten.

6.6. Verlust fremder gewerblicher Schlüssel
(1)  Eingeschlossen ist, in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB und abweichend von 

Ziff. 7.6 AHB die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen 
von fremden gewerblichen Schlüsseln (auch General-/Hauptschlüsseln 
für eine zentrale Schließanlage), die sich rechtmäßig im Gewahrsam des 
Versicherten befunden haben. Fremde gewerblich genutzte  Codekarten 
mit Schlüsselfunktion gelten als Schlüssel im Sinne dieser Erweiterung.

(2)  Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf die gesetzlichen Haft-
pflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechselung 
von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Siche-
rungs maßnahmen (Notschloss) und – falls erforderlich – einen 
Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an wel-
chem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.

(3) Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines 
Schlüsselverlustes (z.B. wegen Einbruchs). Ausgeschlossen bleibt 
auch die Haftung aus dem Verlust von Tresor-, Schließfach- und 
Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen.

(4) Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Versiche-
rungsfälle ist begrenzt auf 25.000 Euro je Versicherungsfall und für 
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf 50.000 Euro.

 Im Falle einer Entschädigungsleistung hat der Versicherungsnehmer 
150 Euro selbst zu tragen.



2   Tierhalter-Haftpfl ichtversicherung
1.1 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 

für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden Besonderen 
Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) und Zusatzbedingungen 
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Halter von im 
Versicherungsschein genannten Hunden, Pferden/Ponys und sonstigen 
Reit- und Zugtieren zu privaten Zwecken.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
der Teilnahme der versicherten Tiere an Veranstaltungen (z.B. Rennen, 
Turniere, Schauvorführungen) sowie die Vorbereitung und das Training 
hierzu. Dies gilt nicht, sofern durch die Veranstaltung, deren Vorbereitung 
oder das Training Einkommen erzielt wird oder auf Grund von Verträgen 
Geld- oder Sachleistungen vereinnahmt werden.

1.2  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
 des nicht gewerbsmäßig tätigen

a) Hüters

 Tierhüter ist derjenige, der die selbstständige allgemeine Gewalt und 
Aufsicht über das Tier übertragen bekommen hat (z. B. jemand, der 
regelmäßig anstelle des Tierhalters mit dem Hund spazieren geht).

b) Mit-Besitzers

 Mit-Besitzer ist derjenige, der die tatsächliche Verfügungsgewalt über 
das Tier hat (z. B. Familienangehörige, weiterer Halter).

c) Reitbeteiligten

 Reitbeteiligter ist, wer ein auf eine gewisse Dauer angelegtes Rechts-
verhältnis über die regelmäßige Benutzung des versicherten Reittieres 
- mit oder ohne Beteiligung an den Unterhaltskosten und für die 
Nutzung des Tieres - mit dem Tierhalter eingeht.

 In Abweichung von Ziff. 7.4 (1) AHB sind auf private Versicherer und 
Sozialversicherungsträger, Sozialhilfeträger und Arbeitgeber überge-
gangene Haftpflichtansprüche des Versicherungsnehmers gegen die 
mitversicherten Personen sowie der mitversicherten Personen gegen 
den Versicherungsnehmer wegen Personenschäden mitversichert.

1.3 Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 
Halter von Hunden, die zur Jagd einsetzbar sind (Jagdgebrauchshunde) sofern 
für dieses Risiko eine Jagd-Haftpflichtversicherung nicht leistungspflichtig ist.

1.4 Jungtiere
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 

Halter von

a) Welpen, soweit diese nicht älter als 3 Monate sind

b) Fohlen, soweit diese nicht älter als 6 Monate sind

 und der Versicherungsnehmer als Halter des Muttertieres über diesen 
Vertrag versichert ist.

 Wenn die Jungtiere die o. g. Altersgrenzen überschreiten, endet der bei-
tragsfreie Versicherungs schutz aus diesem Vertrag. Ab diesem Zeitpunkt 
gelten die Bestimmungen gemäß Ziffer 13 AHB.

1.5  Flurschäden
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Haftpflichtansprüchen 

aus Flurschäden, die durch das Tier verursacht wurden.

1.6  Deckschäden
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Haftpflichtansprüchen aus 

Schäden durch ungewollten Deckakt, der durch das Tier verursacht wurde.

1.7  Kutschrisiko/Schlittenrisiko
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Haftpflichtansprüchen 

aus Schäden durch typisch tierisches Verhalten des Zugtiers bei der 
Benutzung von Fuhrwerken zu privaten Zwecken.

 Das Fuhrwerk darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fuhrwerk mit Wissen und Willen des 
Versicherungsnehmers gebrauchen darf und – sofern erforderlich – eine 
entsprechende Fahrerlaubnis besitzt.

 Nicht versichert sind Schäden am Fuhrwerk und Geschirr.

1.8  Mietsachschäden
 Mitversichert ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haft-

pflicht aus der Beschädigung von

a)  Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen 
in Gebäuden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden 
durch den im Versicherungsschein genannten Hund.

b)  zu privaten Zwecken gemieteten Pferdeboxen und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden durch das im Versicherungsschein 
genannte Pferd oder Zugtier.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen:

-  Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung
-  Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasser-

bereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden

-  Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen beson-
ders versichern kann,

-  Schäden infolge Schimmelbildung.

 Ausgeschlossen sind ferner, die unter den Regressverzicht nach dem 
Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Versiche rungsfällen 
fallenden Rückgriffsansprüche.

1.9  Vorübergehender Auslandsaufenthalt bis zu 5 Jahren
(1)  Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die gesetzliche 

Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen nach 
jeweils geltendem Recht.

(2) Für die Zeit des vorübergehenden Auslandsaufenthaltes soll der Ver-
siche rungs nehmer dem Versicherer eine Einzugsermächtigung zur 
Abbuchung der Beiträge erteilen und eine inländische Kontaktadresse 
nennen, über die der Versicherer mit dem Versicherungsnehmer 
Schrift wechsel führen kann.

 Der Auslandsaufenthalt ist nicht vorübergehend, wenn bei Antritt 
bereits feststeht, dass sich der Versicherungsnehmer sowie die in 
Ziff. 1.2 genannten Personen länger als 5 Jahre im Ausland aufhalten 
werden. In diesem Fall besteht vom Antritt des Auslandsaufenthaltes 
an kein Versicherungsschutz über diesen Vertrag.

(3)  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort 
außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion ange-
hören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der 
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstituts angewiesen ist.

1.10  Mitversichert ist die Gewässerschaden-Haftpflicht (Restrisiko) – außer 
Anlagenrisiko – gemäß Zusatzbedingung A  .

1.11  Mitversichert ist die Vermögensschaden-Haftpflicht gemäß Zusatz-
bedingung B  .

1.12 Umweltschadenversicherung
Mitversichert sind öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sa-
nierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG) 
gemäß Zusatzbedingung  C  .

3   Haus- und Grundbesitzer-Haftpfl ichtversicherung
1 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 

Haftpflichtver sicherung (AHB) und der nachstehenden Besonderen Bedingungen 
und Risikobeschreibungen (BBR) und Zusatzbedingungen die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Haus- und/oder Grundstücksbesitzer, 
z. B. als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer oder Nießbraucher für das 
im Versicherungsschein genannte Grundstück oder Gebäude.

 Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht

-  aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den 
oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, 
Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen);

-  aus dem Miteigentum an Gemeinschaftsanlagen, die zu den o. g. Objek-
ten gehören, z. B. gemeinschaftliche Zugänge zu öffentlichen Straßen, 
Wäschetrockenplätze, Garagenhöfe, Abstellplätze für Mülltonnen;

-  als Inhaber der zugehörigen Garagen und Gärten;

-  als Inhaber einer Photovoltaik-/Solaranlage, die zu den genannten Objekten 
gehört. Nicht versichert sind Schäden im Zusammenhang mit der Einspeisung 
des erzeugten Stroms in ein fremdes (z. B. öffentliches) Stromnetz;

-  des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bauar-
beiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) 
bis zu einer veranschlagten Bausumme von 60.000 Euro je Bauvorha-
ben. Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die Mitversiche-
rung; es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung 
gemäß Ziff. 4 AHB;

-  des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 abs. 2 BGB, 
wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;

-  der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung 
und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen 
für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser 
Verrichtung erhoben werden;

 In Abweichung von Ziff. 7.4 (1) AHB sind auf private Versicherer und 
Sozialversicherungsträger, Sozialhilfeträger und Arbeitgeber überge-



gangene Haftpflichtansprüche des Versiche rungsnehmers gegen die 
mitversicherten Personen sowie der mitversicherten Personen gegen 
den Versicherungsnehmer wegen Personenschäden mitversichert.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das 
Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen 
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen 
derselben Dienststelle zugefügt werden.

- des Zwangs- und Konkursverwalters in dieser Eigenschaft. Des 
Insolvenz verwalters in dieser Eigenschaft.

1.1 Eingeschlossen sind
-  abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB – Haftpflichtansprüche wegen Sach-

schäden, die durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals auftre-
ten, auch wenn diese durch allmähliche Einwirkung entstanden sind;

-  Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die durch allmähliche 
Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und 
von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dgl.) entstanden sind.

1.2 Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne des 
Woh nungs eigentums gesetztes gilt außerdem:

1.2.1  Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer.

1.2.2  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer aus dem gemeinschaftlichen Eigentum.

1.2.3  Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Verwalters und 
der Wohnungseigentümer bei Betätigung im Interesse und für Zwecke der 
Gemeinschaft.

1.2.4  Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.4 AHB -

-  Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen den Verwalter;
-  Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen die Gemein-

schaft der Wohnungseigentümer;
-  gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern bei Betätigung im 

Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft.

Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- und 
Teileigentum.

2  Kraft - und Wasserfahrzeuge
2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungs-

nehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte 
Person durch den Gebrauch eines

(1) Kfz oder Kfz-Anhängers verursachen;

(2) eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder 
Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen werden.

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungs-
nehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch 
für alle anderen Versicherten.

 Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Kfz, Kfz-
Anhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestim-
mung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist 
und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

2.2 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht 
werden durch den Gebrauch von

(1) Kfz mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit

(2) nicht versicherungspflichtigen Anhängern;

(3) ausschließlich auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende 
Kfz und Anhängern, sofern nicht eine andere Haftpflichtversicherung 
leistungspflichtig ist.

(4) selbst fahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchst-
ge schwindigkeit, die nicht zulassungs- oder versicherungspflichtig sind.

 Hierfür gilt:
 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 

Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des 
Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer 
ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem 
unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen 
und Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der 
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 
Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforder-
liche Fahrerlaubnis hat.

3 Mitversichert ist die Gewässerschaden-Haftpflicht (Restrisiko) – außer 

Anlagenrisiko – gemäß Zusatzbedingung A .

4 Mitversichert ist die Vermögensschaden-Haftpflicht gemäß Zusatz-
bedingung B .

5 Umweltschadenversicherung
Mitversichert sind öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sa-
nierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG) 
gemäß Zusatzbedingung  C  .

4   Wassersportfahrzeug-Haftpfl ichtversicherung
1.  Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 

für die Haftpflichtversicherung (AHB) und den nachstehenden Besonderen 
Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) und Zusatzbedingungen die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Halten, Besitz und 
Gebrauch von im Versicherungsschein genannten Wassersportfahrzeugen, 
die ausschließlich zu privaten Zwecken benutzt werden und deren Standort 
im Inland ist.

 Die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Halten, Besitz 
und Gebrauch eines Wassersportfahrzeugs mit Standort im Ausland kann 
auf Anfrage versichert werden.

1.1. Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des verantwort-
lichen Führers und der sonst zur Bedienung des Fahrzeugs berechtigten 
Personen.

 In Abweichung von Ziff. 7.4 (1) AHB sind auf private Versicherer und 
Sozialversicherungsträger, Sozialhilfeträger und Arbeitgeber übergegan-
gene Haftpflichtansprüche des Versicherungsnehmers gegen die mit-
versicherten Personen sowie der mitversicherten Personen gegen den 
Versicherungsnehmer wegen Personenschäden mitversichert.

1.2. Nicht versichert
1.2.1.  ist die Haftpflicht wegen Schäden, die sich bei der Beteiligung an Motor-

bootrennen oder bei den damit im Zusammenhang stehenden Übungs-
f ahrten ereignen.

1.2.2.  sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch bewusst gesetz-, 
vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit brennbaren oder explo-
siblen Stoffen verursachen.

1.3.  Kfz und Kfz-Anhänger
1.3.1.  Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-

rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftrag-
te Person durch den Gebrauch eines Kfz oder Kfz-Anhängers verursachen.

1.3.2  Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das 
auch für alle anderen Versicherten.

1.3.3  Eine Tätigkeit der in Ziff. 1.3.1 genannten Personen an einem Kfz und 
Kfz-Anhänger ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine 
dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das 
Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

1.4  Auslandsschäden
 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die gesetzliche 

Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland vorkommender 
Versicherungsfälle nach jeweils geltendem Recht.

 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort 
außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören, 
liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als 
erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungs-
union gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

 Im Falle der vorläufigen Beschlagnahme eines Wassersportfahrzeugs in 
einem ausländischen Hafen ist die etwa erforderliche Sicherheitsleistung 
oder Hinterlegung ausschließlich Sache des Versicherungsnehmers.

1.5  Führen ohne vorgeschriebene behördliche Erlaubnis
 Das Wassersportfahrzeug darf nur von einem berechtigten Führer 

gebraucht werden. Berechtigter Führer ist, wer das Wassersportfahrzeug 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 
Wassersportfahrzeug nicht von einem unberechtigten Führer gebraucht wird.

 Der Führer des Wassersportfahrzeugs darf das Wassersportfahrzeug nur 
mit der erforderlichen Erlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Wassersportfahrzeug nicht von einem 
Führer benutzt wird, der nicht die erforderliche behördliche Erlaubnis hat.

1.6  Gewässerschäden
a. Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden 

wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von 
Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen 



Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers 
(Gewässerschäden), mit Ausnahme von Gewässerschäden

-  durch Einleiten oder Einbringen von gewässerschädlichen Stoffen in 
Gewässer oder durch sonstiges bewusstes Einwirken auf Gewässer. 
Dies gilt auch, wenn die Einleitung oder Einwirkung zur Rettung ande-
rer Rechtsgüter geboten ist;
-  durch betriebsbedingtes Abtropfen oder Ablaufen von Öl oder 

anderen Flüssigkeiten aus Tankverschlüssen, Betankungsanlagen 
oder aus maschinellen Einrichtungen des Schiffes.

b. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden 
durch bewusstes Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden 
Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten 
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

c. Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich 
auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, 
inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar 
auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das 
Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare 
Naturkräfte ausgewirkt haben.

1.7  Mitversichert ist die Vermögensschaden-Haftpflicht gemäß Zusatz-
bedingung B .

1.8  Umweltschadenversicherung
 Mitversichert sind öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur 

Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadengesetz (USchadG) 
gemäß Zusatzbedingung C .

5   Bauherrn-Haftpfl ichtversicherung
1. Versicherungsschutz wird nur geboten, wenn Bauplanung, Baulei-

tung und Bauausführung nicht beim Versicherungsnehmer liegen, sondern 
an einen Dritten (z. B. an einen Architekten) vergeben sind. Die teilweise 
Bauausführung in Eigenleistungen (Selbsthilfe und Hilfe durch weitere 
Personen) gemäß Ziff. 10, kann auf Anfrage gegen Beitragszuschlag 
mitversichert werden.

2. Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden Besonderen 
Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) und Zusatzbedingungen die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Bauherr für das im 
Versicherungsschein genannte Bauvorhaben.

3. Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbeiten, spätestens 
zwei Jahre nach Versicherungsbeginn.

4.  Mitversichert ist
4.1.  die gesetzliche Haftpflicht als Haus- und Grundbesitzer für das zu bebau-

ende Grundstück und das zu errichtende Bauwerk.

4.2.  die gesetzliche Haftpflicht der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, 
Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung des Grundstücks beauf-
tragten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung 
dieser Verrichtungen erhoben werden.

 In Abweichung von Ziff. 7.4 (1) AHB sind auf private Versicherer und 
Sozialversicherungsträger, Sozialhilfeträger und Arbeitgeber übergegan-
gene Haftpflichtansprüche des Versicherungsnehmers gegen die mit-
versicherten Personen sowie der mitversicherten Personen gegen den 
Versicherungsnehmer wegen Personenschäden mitversichert.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das 
Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vor-
schriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen dersel-
ben Dienststelle zugefügt werden.

5.  Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB – 
Haftpflichtansprüche aus Sachschaden durch Abwässer. Ausgeschlossen 
bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen durch Verschmut-zungen 
und Verstopfungen und alle sich daraus ergebenden Vermögens schäden.

6.  Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die durch all-
mähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit 
und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dgl.) entstanden sind.

7.  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Besitz und 
der Verwendung von gewässerschädlichen Stoffen/ Chemikalien in 
Kleingebinden bis 100 l/kg Inhalt, soweit das Gesamtfassungsvermögen 
der vorhandenen Behälter 1.000 l/kg nicht übersteigt.

 Kein Versicherungsschutz – auch nicht über Ziff. 3.1 (3) und 4 AHB – 
besteht für Anlagen, die über die Begrenzung des Fassungsvermögens je 
Einzelgebinde bzw. der Gesamtmenge hinausgehen.

8.  Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus

8.1.  aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse;

8.2.  vorschriftswidrigem Umgang mit brennbaren und explosiblen Stoffen;

9.  Kfz und Kfz-Anhänger
9.1. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-

rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kfz oder Kfz-Anhängers 
verursachen.

9.2. Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungs-
nehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch 
für alle anderen Versicherten.

9.3. Eine Tätigkeit der in Ziff. 9.1 genannten Personen an einem Kfz und Kfz-
Anhänger ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser 
Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug 
hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden 
durch den Gebrauch von

9.4.  Kfz mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit

9.5.  nicht versicherungspflichtigen Anhängern;

9.6.  ausschließlich auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende 
Kfz und Anhängern, sofern nicht eine andere Haftpflichtversicherung 
leistungspflichtig ist.

9.7. selbst fahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchstge-
schwindigkeit, die nicht zulassungs- oder versicherungspflichtig sind.

 Hierfür gilt:
 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 

Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des 
Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unbe-
rechtigten Fahrer gebraucht wird.

 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen und 
Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

 
 10. Sofern gegen Beitragszuschlag vereinbart und im Versicherungsschein

genannt, ist das Bauen in teilweiser Eigenleistung mitversichert:

 Bauen in teilweiser Eigenleistung
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

dem Bauen in teilweiser Eigenleistung (Selbsthilfe und/oder Hilfe durch 
weitere Personen bei der Bauplanung, Bauleitung, Bauausführung.) Führt 
der Versicherungsnehmer die Bauplanung und/oder Bauleitung selbst 
durch, kann Versicherungsschutz gegen Beitragszuschlag nur geboten 
werden, wenn der Versicherungsnehmer die berufliche Qualifikation 
(Architekt, Diplom-Ingenieur) vorweisen kann.

 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht sämtlicher mit den 
Bauarbeiten beschäftigten Personen für Schäden, die sie in Ausführung der 
Baueigenleistung verursachen.

 In Abweichung von Ziff. 7.4 (1) AHB sind auf private Versicherer und 
Sozialversicherungsträger, Sozialhilfeträger und Arbeitgeber übergegan-
gene Haftpflichtansprüche des Versicherungsnehmers gegen die mit-
versicherten Personen sowie der mitversicherten Personen gegen den 
Versicherungsnehmer wegen Personenschäden mitversichert.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des VN gemäß 
dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle 
gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge 
des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.

11.  Mitversichert ist die Gewässerschaden-Haftpflicht (Restrisiko) – außer 
Anlagenrisiko – gemäß Zusatzbedingung A .

12.  Mitversichert ist die Vermögensschaden-Haftpflicht gemäß Zusatz-
bedingung B .

13. Umweltschadenversicherung
Mitversichert sind öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sa-
nierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG) 
gemäß Zusatzbedingung  C  .

6   Jagd-Haftpfl ichtversicherung

1. Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haft pflicht versicherung (AHB) und der nachstehenden Besonderen 
Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) und Zusatzbedingungen die 



gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Jäger, Jagdpächter 
und Jagdherr aus erlaubter jagdlicher Betätigung zu privaten Zwecken.

2.  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
2.1 aus dem erlaubten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und 

Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, auch außerhalb der Jagd, 
nicht jedoch zu strafbaren Handlungen;

2.2  aus fahrlässigem Überschreiten der Notwehr;

2.3  aus fahrlässigem Überschreiten von Rechten im Jagdschutz;

2.4  aus Halten und Führen (auch Abrichten und Ausbilden) von höchstens drei 
für die Jagd einsetzbare Hunde (Jagdgebrauchshunde), auch außerhalb der 
Jagd. Als für die Jagd einsetzbar gilt ein Hund, der nach seiner Rasse und 
von seinem Wesen her geeignet ist, für die Jagd eingesetzt zu werden.

 Sind mehr als drei Hunde – eigene oder fremde – vorhanden, ist 
nur die gesetzliche Haftpflicht für die drei am längsten im Besitz des 
Versicherungsnehmers befindlichen Hunde versichert.

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hüters, sofern er nicht 
gewerbsmäßig tätig ist. Tierhüter ist derjenige, der die selbstständige 
allgemeine Gewalt und Aufsicht über das Tier übertragen bekommen hat 
(z. B. jemand, der anstelle des Tierhalters regelmäßig mit dem Hund auf 
die Jagd geht);

2.5  aus der Teilnahme an Jagdhunde-Gebrauchsprüfungen;

2.6  aus der Durchführung von Gesellschaftsjagden;

2.7  aus Besitz, Betrieb und Unterhaltung von jagdlichen Einrichtungen (z. B. 
Hochsitze, Futterstellen, Jagdhütten);

2.8  aus dem erlaubten Bejagen, Betäuben und Erlegen von Tieren, die nicht 
dem Jagdrecht unterliegen (z. B. Wild in Gehegen, entlaufene Rinder, 
Rabenvögel) sowie von z. B. Kaninchen, Tauben in befriedeten Bezirken;

2.9  wegen Personen- und Sachschäden Dritter (Produkthaftpflicht) aus dem 
Inverkehrbringen von genussuntauglichem Wildbret;

2.10  als Eigentümer, Halter oder Führer von Wasserfahrzeugen, nicht jedoch 
Motorbooten, mit Hilfsmotor versehenen Fahrzeugen jeder Art sowie 
Segelbooten;

2.11  als Dienstherr der im Jagdbetrieb beschäftigten Personen (z. B. Jagdaufseher 
oder Treiber). 

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
 solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten 

Jagdbetriebes oder eines Teiles desselben beschäftigt hat, in dieser Eigenschaft.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das 
Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vor-
schriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen dersel-
ben Dienststelle zugefügt werden.

3.  Mitversicherung von Regressansprüchen der Sozialver siche-
rungsträger

 In Abweichung von Ziff. 7.4 (1) AHB sind auf private Versicherer und 
Sozialversicherungsträger, Sozialhilfeträger und Arbeitgeber übergegangene 
Haftpflichtansprüche des Versicherungsnehmers gegen die mitversicher-
ten Personen sowie der mitversicherten Personen gegen den Versiche-
rungsnehmer wegen Personenschäden mitversichert. Bei den mitversicherten 
Personen handelt es sich um die in Ziff. 2.4 und 2.11 genannten.

4.  Nicht versichert
4.1  sind Ansprüche aus Wildschaden

4.2 ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mit-
ver sicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch 
den Gebrauch eines

(1)  Kfz oder Kfz-Anhängers verursachen;

(2)  eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder 
Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen werden.

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungs-
nehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch 
für alle anderen Versicherten.

 Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Kfz, Kfz-
Anhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestim-
mung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist 
und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden 
durch den Gebrauch von

(1) Kfz mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit

(2) nicht versicherungspflichtigen Anhängern;

(3) ausschließlich auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden 
Kfz und Anhängern, sofern nicht eine andere Haftpflichtversicherung 
leistungspflichtig ist.

(4) selbst fahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchst-
ge  schwindig keit, die nicht zulassungs- oder versicherungspflichtig sind.

 Hierfür gilt:
 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 

Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des 
Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer 
ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem 
unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen 
und Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der 
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 
Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforder-
liche Fahrerlaubnis hat.

5.  Außerdem gilt:
5.1 Für die Jagd-Haftpflichtversicherung ausländischer Jäger:
 Die Versicherung ausländischer Jäger erstreckt sich nur auf gesetzliche 

Haftpflichtansprüche nach deutschem Recht und auf Haftpflichtstreitigkeiten 
vor deutschen Gerichten.

5.2  Für die Fortsetzung der Jagd-Haftpflichtversicherung nach dem 
Tod des Versicherungs nehmers:

 Für die Erben des Versicherungsnehmers besteht der bedingungsgemäße 
Versiche rungsschutz im Falle des Todes des Versicherungsnehmers bis zum 
Ende der laufenden Versicherungsperiode fort. Ausgenommen sind Tätigkei-
ten, für die der Besitz eines Jagdscheines gesetzlich vorgeschrieben ist. 

5.3  Für vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis zu 5 Jahren:
5.3.1  Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die gesetzliche 

Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen nach 
jeweils geltendem Recht. Das gilt auch für die Inanspruchnahme als Halter, 
Führer oder Hüter von Hunden, die gemäß Ziff. 2.4 unter den Versiche-
rungsschutz dieser Bedingungen fallen.

5.3.2  Für die Zeit des vorübergehenden Auslandsaufenthaltes soll der 
Versicherungsnehmer dem Versicherer eine Einzugsermächtigung zur 
Abbuchung der Beiträge erteilen und eine inländische Kontaktadresse nen-
nen, über die der Versicherer mit dem Versicherungsnehmer Schriftwechsel 
führen kann.

 Der Auslandsaufenthalt ist nicht vorübergehend, wenn bei Antritt bereits 
feststeht, dass sich der Versicherungsnehmer sowie die in Ziff. 2 genannten 
Personen länger als 5 Jahre im Ausland aufhalten werden. In diesem Fall 
besteht vom Antritt des Auslandsaufenthaltes an kein Versicherungsschutz 
über diesen Vertrag.

5.3.3  Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 
von Personen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland beschäftigt oder 
dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.

5.3.4  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort 
außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören,
liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt 
als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Wäh-
rungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

6.  Mitversichert ist die Gewässerschaden-Haftpflicht (Restrisiko) – außer 
Anlagenrisiko – gemäß Zusatzbedingung A .

7.  Mitversichert ist die Vermögensschaden-Haftpflicht gemäß Zusatz-
bedingung B .

8. Umweltschadenversicherung
Mitversichert sind öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sa-
nierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG) 
gemäß Zusatzbedingung  C  .

 Wichtiger Hinweis:
 Soweit im Gastland Versicherungspflicht gegen Haftpflichtschäden 

besteht, werden die jeweils geltenden Bestimmungen durch den deut-
schen Versicherungsschutz in der Regel nicht erfüllt.

7   Gewässerschaden-Haftpfl ichtversicherung

 - Anlagenrisiko -

1. Gegenstand der Versicherung
(1)  Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 

die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden Besonderen 
Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) und Zusatzbedingungen 
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber der 
im Versicherungsschein genannten Anlagen zur Lagerung von gewäs-



serschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten 
Stoffe für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden) von Veränderungen der physikalischen, chemi-
schen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich 
des Grundwassers (Gewässerschaden).
Gleichermaßen besteht Versicherungsschutz für den Versicherungsneh-
mer, wenn nicht er selbst sondern ein Dritter (z.B. Mieter) Inhaber der 
im Versicherungsschein genannten Anlagen ist. Die gesetzliche Haft-
pflicht des Dritten als Inhaber der im Versicherungsschein genannten 
Anlagen ist mitversichert.

(2)  Mitversichert ist die Haftpflicht aus Gewässerschäden, die dadurch ent-
stehen, dass aus den versicherten Behältern Stoffe in Abwässer und 
mit diesen in Gewässer gelangen.

(3)  Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch 
Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sons-
tigen Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie 
aus Anlass dieser Verrichtungen in Anspruch genommen werden.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das 
Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen 
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen 
derselben Dienststelle zugefügt werden.

2.  Versicherungsleistungen
 Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantragten Einheitsde-

ckungs summe (gleichgültig, ob Personen-, Sach- oder Vermögensschäden) 
je Versicherungsfall gewährt. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfäl-
le eines Versicherungsjahres (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) 
beträgt das Doppelte dieser Einheitsdeckungssumme.

3.  Rettungskosten
 (1)  Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer 

im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens 
für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche 
Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie 
zusammen mit der Entschädigungsleistung die Einheitsdeckungssumme 
nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der 
Regelung der AHB.

(2)  Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außer-
gerichtliche Gutachter kosten sind auch insoweit zu ersetzen, als 
sie zusammen mit der Entschädigung die Einheitsdeckungssumme 
übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des 
Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

 Rettungskosten entstehen bereits dann, wenn der Eintritt des 
Schadenereignisses ohne Einleitung von Rettungsmaßnahmen als 
unvermeidbar angesehen werden durfte. Für die Erstattung von 
Rettungskosten ist es unerheblich, aus welchem Rechtsgrund (öffent-
lich-rechtlich oder privat-rechtlich) der Versicherungsnehmer zur 
Zahlung dieser Kosten verpflichtet ist.

 Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung 
des Zustands von Grundstücks- und Gebäudeteilen – auch des 
Versicherungsnehmers –, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen 
bestand. Eintretende Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhal-
tung, Reparatur oder Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstan-
den wären, sind abzuziehen.

4.  Vorsätzliche Verstöße
 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versi-

cherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch 
vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, 
Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen 
Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

5.  Vorsorgeversicherung
 Die Bestimmungen der Ziff. 4 AHB - Vorsorgeversicherung - finden keine 

Anwendung.

6.  Gemeingefahren
 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar 

oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 
Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in 
einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen 
von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere 
Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

7.  Eingeschlossene Schäden
 Eingeschlossen sind abweichend von Ziff. 1 AHB – auch ohne dass ein 

Gewässerschaden droht oder eintritt – Schäden an unbeweglichen Sachen 
des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass die 
gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage (gemäß 
Ziff. 1 Abs. 1 dieser Bedingung) ausgetreten sind. Dies gilt auch bei all-
mählichem Eindringen der Stoffe in die Sachen. Der Versicherer ersetzt die 
Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands, wie er vor Eintritt des 
Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

 Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (gemäß Ziff. 1 Abs. 1 
dieser Bedingung) selbst.

8.  Erläuterung:
 Die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung im Umfang dieser Bedin-

gungen bezieht sich nicht nur auf die Haftpflicht aus § 22 des Gesetzes zur 
Ordnung des Wasserhaushalts, sondern auch auf alle anderen gesetzlichen 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts.

9. Mitversichert ist die Vermögensschaden-Haftpflicht gemäß Zusatz-
bedingung B .

10. Umweltschadenversicherung
Mitversichert sind öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sa-
nierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG) 
gemäß Zusatzbedingung  C  .



Zusatzbedingungen

A  Gewässerschaden Haftpflichtversicherung
  – Restrisiko, d. h. außer Anlagenrisiko –

1.  Gegenstand der Versicherung
 Versichert ist im Rahmen des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sach-

schäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen 
der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines 
Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit 
Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von 
gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten 
Stoffe.

2.  Rettungskosten
 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im 

Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für gebo-
ten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachter-
kosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen 
mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für Sachschäden 
nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regel-
ung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflicht-
versicherung.

 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtli-
che Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit 
der Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen. 
Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers 
oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als 
Weisung des Versicherers.

3.  Ausschlüsse
3.1  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Ver-

sicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch 
vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, 
Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen 
Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

3.2  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die mittelbar 
oder unmittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 
Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in 
einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen 
von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere 
Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

B  Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

1.  Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht wegen 
Vermögensschäden im Sinne von Ziff. 2.1 AHB bei Versicherungsfällen, die 
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

2.  Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden
-  durch vom VN (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von 

Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sons-
tige Leistungen;

-  aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder 
gutachterlicher Tätigkeit;

-  aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbun-
dene Unternehmen;

-  aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
-  aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;
-  aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnli-

chen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus 
Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung;

-  aus Rationalisierung oder Automatisierung und im Zusammenhang mit 
Datenverarbeitung;

-  aus Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie 
des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

-  aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;
-  aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegen-

wärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat 
oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/ Organe im 
Zusammenhang stehen;

- aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen 
Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder 
aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

-  aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren 
und Wertsachen;

- aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, 
Erschütterungen).

C   Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur 
Sanierung von Umweltschäden gemäß Umwelt-
schadensgesetz (USchadG)

1. Gegenstand der Versicherung

 Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB öffentlich-rechtliche 
Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß 
Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit während der Wirksamkeit des 
Versicherungsvertrages

 - die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und  
 bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder

 - die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestim-
 mungswidrig erfolgt ist.

 Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht 
Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung 
oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich 
dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- 
oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch 
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des 
Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).

 Umweltschaden ist eine
 - Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,
 - Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,
 - Schädigung des Bodens.

 Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziff. 7.6 AHB, Pflichten oder 
Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten, 
gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke 
vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind.

2. Ausschlüsse

 Nicht versichert sind

2.1 Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, die den Schaden 
dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen 
oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen 
oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

2.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden

 a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene
 Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.

 b) die durch gewerbliche Abwässer von unterirdischen Abwasseranlagen
 ausgehen.

 c) für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungs-
 vertrag (z. B. Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) Versicherungs-
 schutz hat oder hätte erlangen können.

3. Ausland

 Versichert sind abweichend von Ziff. 7.9 AHB im Umfang dieses Versiche-
rungs vertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle.

 Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziff. 7.9 AHB auch 
für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen 
anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den 
Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten.


